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Reit- und Fahrverein Hiltrup von 1929 e.V. 

  
 

 

Gebührenordnung (gültig ab 01.01.2026) 
 

Aufnahmegebühr 

Kinder bis 14 Jahre Einmalig 25,00 €  
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren 
Schüler, Studenten, Azubis    

Einmalig 
50,00 €  

Senioren Einmalig 75,00 €  
Familie, ab 4. Familienmitglied Entfällt   
Passives Mitglied Entfällt                                                                 

Mitgliedsbeitrag 

Aktives Mitglied bis 18 Jahre  Jährlich 75,00 €  
Senioren Jährlich 120,00 €  
Passives Mitglied Jährlich 40,00 €  
Familie, ab 4. Familienmitglied Entfällt ------  

Reitunterricht 

Vereinseigene Ponys oder Pferde 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich 85,00 €  
2 x wöchtl. Reitstunde monatlich 160,00 €  
1 x wöchtl. Intensivstunde 127,00 €  

Privates Pony oder Pferd  1 x wöchtl. Reitstunde monatlich 43,00 €  
2 x wöchtl. Reitstunde monatlich 76,00 €  

Longenstunde/Theorie 1,5 Std 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich 85,00 €  
Reitvorschule 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich 52,00 €  
Hobby Horsing 1 x wöchtl. Reitstunde monatlich 35,00 €  

Voltigierbeitrag 

Voltigierer in Turniergruppen Monatlich 80,00 €  
Anfängergruppe mit 2 Ausbildern Monatlich 50,00 €  
2 Woche, Einmal Bock Monatlich  100,00 €  
Einzelvoltigierer Monatlich 50,00 €  

Falls mehrere Geschwister gleichzeitig aktiv voltigieren: 

3. Kind Monatlich 50%  

4. Kind Monatlich 0,00 €  

Anlagennutzungs-
gebühr*, ** 

Jährliche Zahlweise (pro Jahr) 470,00 €  

Quartalsweise Zahlweise (pro Quartal) 130,00 €  
Monatliche Zahlweise (pro Monat) 55,00 €  
Anlagennutzung für Gäste (pro Nutzung) 10,00 €  
   

*   Die Hallennutzung für Mitglieder ist immer jährlich und unterscheidet sich nur in den  
      Zahlungsabständen unter dem Jahr.   

** Anlagennutzungsgebühr wird für max. 2,5 Pferde je Besitzer erhoben.  

 


